
Zentralbanken

636  / S. 42 · 12 / 2010 Kreditwesen

Beschlüsse des EZBRats 
(ohne Zinsbeschlüsse)
Wirtschaftliche, monetäre und finanzielle 
Lage: Am 2. Mai 2010 gelangte der EZBRat 
zu einer positiven Bewertung des Konsoli
dierungs und Reformprogramms Griechen
lands in den Bereichen Wirtschaft und 
Staatsfinanzen, das an diesem Tag von der 
griechischen Regierung verabschiedet wor
den war. Eine entsprechende Pressemittei
lung wurde am selben Tag veröffentlicht.

Operationeller Bereich: Ebenfalls am 
2. Mai 2010 beschloss der EZBRat, die An
wendung des Bonitätsschwellenwerts, der 
nach den Regelungen über die Eignung 
von Sicherheiten für die Kreditgeschäfte 
des Eurosystems vorgesehen ist, in Bezug 
auf alle umlaufenden und neuen markt
fähigen, von der griechischen Regierung 
begebenen oder garantierten Schuldtitel 
bis auf Weiteres auszusetzen. Eine entspre
chende Pressemitteilung wurde am darauf
folgenden Tag veröffentlicht. Am 6. Mai 
2010 verabschiedete der EZBRat den ent
sprechenden Beschluss der EZB über tem
poräre Maßnahmen hinsichtlich der No
tenbankfähigkeit der von der griechischen 
Regierung begebenen oder garantierten 
marktfähigen Schuldtitel (EZB/2010/3).

Am 9. Mai 2010 beschloss der EZBRat, mit 
der Durchführung von Interventionen an 
den Märkten für öffentliche und private 
Schuldverschreibungen im EuroWährungs
gebiet (Programm für die Wertpapier
märkte) zu beginnen, um die Markttiefe 
und liquidität in Marktsegmenten, die 
Störungen aufweisen und den geldpoli
tischen Transmissionsmechanismus beein
trächtigen, sicherzustellen. Der EZBRat 
beschloss ferner, dass gezielte Operationen 
durchgeführt werden, um die im Rahmen 
dieses Programms bereitgestellte Liquidität 
wieder abzuschöpfen und so die Auswir
kungen der Interventionen zu neutralisie
ren. Eine entsprechende Pressemitteilung 
wurde am darauffolgenden Tag veröffent
licht. Die obigen Beschlüsse wurden im 
Zuge des Beschlusses der EZB zur Einfüh
rung eines Programms für die Wertpapier
märkte (EZB/2010/5), der am 14. Mai 2010 
vom EZBRat verabschiedet wurde, forma
lisiert.

Am 9. Mai 2010 beschloss der EZBRat, die 
regelmäßigen längerfristigen Refinanzie
rungsgeschäfte (LRGs) mit dreimonatiger 
Laufzeit, die am 26. Mai und 30. Juni 2010 
zugeteilt werden, als Mengentender mit 
Vollzuteilung abzuwickeln. Eine entspre
chende Pressemitteilung wurde am darauf
folgenden Tag veröffentlicht. Am gleichen 
Tag beschloss der EZBRat, ein zusätzliches 
LRG mit sechsmonatiger Laufzeit und Voll
zuteilung am 12. Mai 2010 durchzuführen, 
dessen Zinssatz dem durchschnittlichen 
Mindestbietungssatz der während der 
Laufzeit dieses Geschäfts geltenden HRGs 
entsprechen wird. Eine entsprechende 
Pressemitteilung wurde am darauffolgen
den Tag veröffentlicht.
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Ebenfalls am 9. Mai 2010 beschloss der 
EZBRat, die befristeten liquiditätszufüh
renden SwapVereinbarungen in USDollar 
mit dem Federal Reserve System zu reakti
vieren. Diese Maßnahme war mit der Bank 
of Canada, der Bank of England, der 
Schweizerischen Nationalbank und mit 
Wirkung vom 10. Mai mit der Bank von Ja
pan abgestimmt. Der EZBRat beschloss 
darüber hinaus, die liquiditätszuführenden 
Geschäfte in USDollar mit einer Laufzeit 
von sieben und 84 Tagen wieder aufzuneh
men. Sie werden als Mengentender mit 
Vollzuteilung durchgeführt und erfolgen 
in Form von Repogeschäften gegen EZB
fähige Sicherheiten. Zwei entsprechende 
Pressemitteilungen wurden am darauffol
genden Tag veröffentlicht.

Am 10. Mai 2010 verabschiedete der EZB
Rat den Beschluss der EZB über die Verwal
tung von der Griechischen Republik ge
währten zusammengelegten bilateralen 
Krediten und zur Änderung des Beschlusses 
EZB/2007/7 über die Bedingungen von Tar
get2EZB (EZB/2010/4), wodurch die EZB 
Zentralregierungen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und öffentliche Unter
nehmen, die von diesen Zentralregierungen 
zum Handeln in ihrem Auftrag  bestellt 
 werden, als Kunden akzeptieren kann. Zah
lungsverkehr und Marktinfrastruktur

Am 14. Mai 2010 nahm der EZBRat den 
TargetJahresbericht 2009 zur Kenntnis. 
Der Bericht liefert Hintergrundinformati
onen zu Target, seiner Leistungsfähigkeit 
und den wichtigsten Entwicklungen im 
Jahr 2009. Er wurde am 18. Mai 2010 auf 
der Website der EZB veröffentlicht.

Finanzstabilität und Aufsichtsfragen: Am 
20. Mai 2010 genehmigte der EZBRat die 
Veröffentlichung des „Financial Stability 
Review – June 2010“. Der Bericht liefert 
eine umfassende Einschätzung darüber, in
wieweit das Finanzsystem des Euroraums 
in der Lage ist, Störungen aufzufangen, 
und untersucht die Hauptrisiken für die 
Stabilität des Finanzsystems sowie mög
liche Schwachstellen. Der Bericht wird am 
31. Mai 2010 auf der Website der EZB ver
öffentlicht.

Stellungnahme zu Rechtsvorschriften: 
Am 21. April 2010 verabschiedete der EZB
Rat eine Stellungnahme der EZB zu einer 
Änderung der Regelungen bezüglich der 
Vorkehrungen der Narodowy Bank Polski 
gegen Währungsrisiken auf Ersuchen des 

Präsidenten der Narodowy Bank Polski 
(CON/2010/32). Am 23. April 2010 verab
schiedete der EZBRat eine Stellungnahme 
der EZB zur Aufsicht über private Versiche
rungen, zur Einrichtung eines Garantie
fonds für private Lebensversicherungen 
und zu sonstigen Bestimmungen für Grie
chenland auf Ersuchen des griechischen 
Finanzministeriums (CON/2010/33). Am 
23. April 2010 verabschiedete der EZBRat 
eine Stellungnahme der EZB zum Verfah
ren für überschuldete Privatpersonen in 
Griechenland auf Ersuchen des griechi
schen Ministeriums für Wirtschaft, Wett
bewerb und Transport (CON/2010/34).

Am 26. April 2010 verabschiedete der EZB
Rat eine Stellungnahme der EZB zu zusätz
lichen Maßnahmen zur Sicherung der 
 Finanzstabilität in Estland auf Ersuchen 
des estnischen Finanzministeriums (CON/ 
2010/35). Am 30. April 2010 verabschie
dete der EZBRat auf Ersuchen des grie
chischen Finanzministeriums (CON/2010/ 
36) eine Stellungnahme der EZB zu einem 
griechischen Gesetzentwurf zur Wieder
herstellung der Steuergerechtigkeit und 
zur Behandlung von Steuerhinterziehung. 

Am 7. Mai 2010 verabschiedete der EZB
Rat auf Ersuchen des polnischen Par
lamentspräsidenten (CON/2010/37) eine 
Stellungnahme der EZB zu einer Änderung 
der Vorschriften zur Sicherung der Kon
tinuität des Amtes des Präsidenten der 
 Narodowy Bank Polski. Am gleichen Tag 
verabschiedete der EZBRat auf Ersuchen 
der Sveriges Riksbank (CON/2010/38) eine 
Stellungnahme der EZB zu den neuen 
Münz und Banknotenstückelungen in 
Schweden.

Am 14. Mai 2010 verabschiedete der EZB
Rat auf Ersuchen des zyprischen Finanz
ministers (CON/2010/39) eine Stellungnah
me der EZB zur Übertragung von Rechten 
und Pflichten im Hinblick auf die Bege
bung, den Vertrieb und die Tilgung öffent
licher Schuldverschreibungen in Zypern. 
Ebenfalls am 14. Mai 2010 verabschiedete 
der EZBRat auf Ersuchen des österrei
chischen Bundesministeriums für Finanzen 
(CON/2010/40) eine Stellungnahme der 
EZB zu einem bilateralen Kredit zwischen 
dem Internationalen Währungsfonds und 
der Oesterreichischen Nationalbank. 

Am 14. Mai 2010 verabschiedete der EZB
Rat auf Ersuchen des deutschen Bundes
ministeriums der Finanzen (CON/2010/41) 

eine Stellungnahme der EZB zu einem 
deutschen Gesetzentwurf zu Vergütungs
sys temen von Instituten und Versiche
rungsunternehmen. Am 18. Mai 2010 ver
abschiedete der EZBRat auf Ersuchen des 
litauischen Finanzministeriums (CON/2010/ 
42) eine Stellungnahme der EZB zum 
Rechtsstatus der Aktiva der Lietuvos 
 bankas, zur Amtszeit und Vergütung von 
Vorstandsmitgliedern, zur Immunität von 
Währungsreserven ausländischer Zentral
banken und zu den Jahresabschlüssen der 
Lietuvos bankas.

Grundstein EZBNeubau
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Mit
te Mai 2010 den Grundstein für ihren 
 Neubau auf dem Gelände der ehemaligen 
Großmarkthalle in Frankfurt am Main ge
legt; die Grundsteinlegung stellt den offi
ziellen Beginn der Bauarbeiten dar. Auf die 
Begrüßungsansprache des Präsidenten der 
EZB JeanClaude Trichet folgten die besten 
Wünsche der Oberbürgermeisterin der 
Stadt Frankfurt am Main, Frau Petra Roth, 
und von Wolf D. Prix als Vertreter von 
Coop Himmelb(l)au, dem Architekturbüro, 
das den EZBNeubau entworfen hat. 

Zusammen mit dem Präsidenten legten die 
Mitglieder des Direktoriums, des EZBRats 
und des Erweiterten Rats der EZB, die 
Oberbürgermeisterin und der Architekt des 
Neubaus einen Satz Baupläne, Tageszei
tungen aus allen 27 EUMitgliedstaaten, je 
einen Satz EuroMünzen aus allen 16 Län
dern des Euroraums, einen Satz Euro
Banknoten sowie eine Münze der Stadt 
Frankfurt in den Grundstein. Anschließend 
wurde der Grundstein versiegelt und an 
der Stelle in die Baugrube eingelassen, wo 
der BüroDoppelturm errichtet wird.

Mit dem Bau der Bodenplatte des Unter
geschosses im Juni 2010 beginnen die ers
ten größeren Bauarbeiten am Hochhaus, 
Ende April 2010 war bereits mit vorberei
tenden Arbeiten an der Großmarkthalle 
begonnen worden. Der Neubau soll bis 
Ende 2013 fertig gestellt sein, der Umzug 
der EZB in ihr neues Gebäude soll 2014 – 
erfolgen. Weitere Informationen über den 
Neubau der EZB, einschließlich der Texte 
der im Rahmen der Feier gehaltenen 
 Reden, können auf der EZBWebsite unter 
www.ecb.europa.eu/neubau abgerufen wer
den.




